
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 18 MSchG
 MSchG - Mutterschutzgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

Die Abschnitte 2 bis 7 gelten mit den in den §§ 18a bis 23 enthaltenen Abweichungen für Dienstnehmerinnen, die in

einem Dienstverhältnis

1. 1.zum Bund,

2. 2.zu einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband, sofern die Dienstnehmerin in einem Betrieb

tätig ist,

3. 3.gemäß Art. 14 Abs. 2 B-VG,

4. 4.gemäß Art. 14a Abs. 3 B-VG

stehen, weiters für Dienstnehmerinnen in einem Dienstverhältnis zu einer Stiftung, einer Anstalt oder einem Fonds, auf

das nach dem Vertragsbedienstetengesetzes 1948 – VBG, BGBl. Nr. 86/1948, dessen § 1 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden

ist.
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